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Diözesanordnung, 03/2024 Änderung 

§11 Die Diözesanversammlung 
1. Die Diözesanversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des BDKJ 
Diözesanverbandes Augsburg. Sie berät und beschließt über die gemeinsamen Aufgaben der 
Vertretung und der Mitarbeit des BDKJ Diözesanverband Augsburg in Kirche, Gesellschaft und 
Staat. Ihr obliegen die grundlegenden Entscheidungen über die Aufgaben und Inhalte des BDKJ 
Diözesanverband Augsburg. Dies sind insbesondere 

1. die Verabschiedung und Änderung der Diözesanordnung, 
2. die Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Jugendverbänden in den BDKJ 
Diözesanverband Augsburg, 
3. die Beschlussfassung über die Gliederung des Diözesangebietes in Kreis- und 
Stadtverbände, 
4. die Wahl des Diözesanausschusses, 
5. die Wahl des Diözesanvorstandes, 
6. die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Diözesanvorstandes, 
7. die Wahl der Mitglieder des BDKJ in der Diözese Augsburg e.V., 
8. die Wahl der Mitglieder von Wahl- und Satzungsausschuss und 
9. die Beschlussfassung über die Gründung eigener Einrichtungen. 

 

 

2. Stimmberechtigte Mitglieder der Diözesanversammlung sind 
1. 22 Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände, nach §6 Absatz 4 Satz 2, 
2. 22 Vertreterinnen und Vertreter der Kreis- und Stadtverbände und 
3. die stimmberechtigten Mitglieder des Diözesanvorstandes. 

 

 

3. Jeder stimmberechtigte Jugendverband nach §6 Absatz 4 Satz 2 wird durch mindestens ein, 
höchstens jedoch vier Mitglieder vertreten. Die Diözesankonferenz der Jugendverbände legt 
den Stimmenschlüssel für die Vertretung der Jugendverbände fest. Jeder Kreis-/Stadtverband 
wird durch mindestens ein, höchstens jedoch zwei Mitglieder vertreten. Die Diözesankonferenz 
der Kreis- und Stadtverbände legt den Stimmenschlüssel für die Vertretung der Kreis- und 
Stadtverbände fest. Jede Delegation soll geschlechtsparitätisch besetzt werden. 
 

 

4. Beratende Mitglieder der Diözesanversammlung sind  
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1. die weiteren stimmberechtigten Mitglieder der Diözesanvorstände oder -leitungen der 
Jugendverbände nach §6 Absatz 4 Satz 2, 
2. die weiteren stimmberechtigten Mitglieder der Kreis- und Stadtvorstände, 
3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Jugendverbände nach §6 Absatz 4 Satz 1, 
4. die Mitglieder des Diözesanausschusses, soweit sie nicht stimmberechtigte Mitglieder der 
Diözesanversammlung sind, 
5. die Vorsitzenden der Ausschüsse, 
6. die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer der BDKJ-Diözesanstelle, 
7. die Verbändereferentin oder der Verbändereferent im Bistum Augsburg, 
8. der Diözesanjugendpfarrer, 
9. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Hauptamtlichenkonferenz des Bischöflichen 
Jugendamts im Bistum Augsburg, 
10. die Vertreterinnen oder der Vertreter des BDKJ im Bezirksjugendring Schwaben, 
11. der BDKJ-Bundesvorstand, 
12. der BDKJ-Landesvorstand Bayern, 
13. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Schwaben, 
14. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bezirksjugendringes Schwaben und 
15. die eingesetzten Vorstandsreferentinnen und Vorstandsreferenten nach §15 Absatz 4. 

 

5. Die Diözesanversammlung wird vom Diözesanvorstand in Textformeinberufen und von ihm 
geleitet. Sie tagt mindestens einmal jährlich. Die Diözesanversammlung ist mindestens vier 
Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Diözesanversammlung ist 
öffentlich. 
 

 

6. Personaldebatten finden in Abwesenheit der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten nur 
mit den stimmberechtigten Mitgliedern der Diözesanversammlung und den unter Absatz 4 
Ziffern 1 bis 3 genannten Mitgliedern statt. 
 

 

7. Anträge auf Abwahl eines oder mehrerer Mitglieder des Diözesanvorstandes, insbesondere 
des Diözesanpräses bzw. der Diözesanvorsitzenden mit theologischer Ausbildung, sind unter 
Angabe der Gründe der Antragsteller vier Wochen vor der Diözesanversammlung dem 
Diözesanbischof zur Stellungnahme zuzuleiten. 
 

[…] insbesondere der geistlichen Verbandsleitung […] 
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8. Die Diözesanversammlung beschließt eine Geschäftsordnung. 
 

 

§15 Diözesanvorstand 
1. Der Diözesanvorstand leitet den BDKJ Diözesanverband Augsburg und seine Einrichtungen 
im Rahmen der Diözesanordnung und der Beschlüsse seiner Organe.  
Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere 

1. die Vertretung der Interessen und die Mitarbeit des BDKJ in Kirche, Gesellschaft und 
Staat, 
2. die Sorge um die Durchführung der Beschlüsse der Organe des BDKJ in der Diözese, 
in Bayern und im Bundesgebiet, 
3. die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Jugendverbänden und den Kreis-
/Stadtverbänden, 
4. die Mitarbeit und Vernetzung im BDKJ-Bundesverband, 
5. die Mitarbeit und Vernetzung in der BDKJ-Landesarbeitsgemeinschaft Bayern, 
6. die Mitwirkung bei den Aufgaben der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit in der 
Diözese Augsburg, insbesondere durch die Kooperation mit dem Bischöflichen 
Jugendamt im Bistum Augsburg, 
7. die Zusammenarbeit und Vernetzung mit dem Bezirksjugendring Schwaben, 
8. die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Laienvertretungsgremien in der 
Diözese Augsburg, 
9. die Planung, Vorbereitung und Leitung der diözesanen Veranstaltungen, Tagungen 
und Aktionen, 
10.die Abgabe des Rechenschaftsberichts über seine Arbeit bei der 
Diözesanversammlung und 
11.die Leitung der Diözesanstelle des BDKJ Diözesanverband Augsburg. 

 

 

2. Mitglieder des Diözesanvorstandes sind  
1. zwei Frauen, von denen eine durch eine Ausbildung erworbene theologische, 
spirituelle und ekklesiale Kompetenz besitzt, und  
2. zwei Männer, von denen einer Priester ist.  
 
 
 

 
 
 
2. zwei Männer, von denen einer durch eine 
Ausbildung erworbene theologische, spirituelle und 
ekklesiale Kompetenz besitzt. 
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Das Amt der Geistlichen Verbandsleitung wird vom Priester und der Frau, die  
eine, wie oben beschriebene Kompetenz besitzt, wahrgenommen. Gewählt werden können 
Männer und Frauen, die Mitglied eines Jugendverbandes des BDKJ sein sollen.  
 
Die Mitglieder des Diözesanvorstandes führen die Amtsbezeichnungen Diözesanvorsitzende 
bzw. Diözesanvorsitzender, der Priester die Amtsbezeichnung Diözesanpräses.  
 
 
 
 
Der Diözesanvorstand kann beratende Mitglieder berufen. 
 

Das Amt der geistlichen Verbandsleitung wird von 
den beiden Personen mit oben beschriebenen 
Kompetenzen wahrgenommen. 
 
Die Mitglieder des Diözesanvorstandes führen die 
Amtsbezeichnungen Diözesanvorsitzende bzw. 
Diözesanvorsitzender und geistliche 
Verbandsleitung. Der Diözesanvorstand benennt 
eine Person aus der geistlichen Verbandsleitung, die 
die Amtsbezeichnung Diözesanpräses führt.  

3. Die Mitglieder des Diözesanvorstandes werden von der Diözesanversammlung für drei Jahre 
gewählt. Die vorgeschlagenen Priester und pastoralen Mitarbeiterinnen werden nach 
Absprache mit dem Diözesanbischof vom Wahlausschuss in die Liste der Kandidaten/-innen 
aufgenommen.  
 
Die Beauftragung des Diözesanpräses und der Diözesanvorsitzenden mit theologischer 
Ausbildung erfolgt durch den Generalvikar. 
 

 
Die vorgeschlagenen Personen für das Amt der 
geistlichen Verbandsleitung […] 
 
 
Die Beauftragung der der Geistlichen 
Verbandsleitungen erfolgt durch den Generalvikar. 

4. Der Diözesanvorstand kann zur Erledigung seiner Aufgaben Arbeitsbereiche an 
Vorstandsreferentinnen oder Vorstandsreferenten delegieren. Die Einsetzung dieser bedarf 
der Zustimmung des Diözesanausschusses. Ausgenommen von den Aufgaben dieser ist die 
Wahrnehmung des Stimmrechts, das dem gewählten Diözesanvorstand obliegt. Sowohl die 
Abgabe des Rechenschaftsberichtes (Absatz 1 Ziffer 10) als auch die Leitung der Diözesanstelle 
des BDKJ Diözesanverband Augsburg (Absatz 1 Ziffer 11) sind nicht delegierbar. 
 

 


